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SCHRIFTLEITUNG: REG.-BAUMEISTER a. D. FRITZ EISELEN.
Am Reckte vorbehii.ea. — F l ’  nicht v --  &- —c Beiträge keiue Gewähr.

\Vohnung>- und Siedluogsfragen.
ob der IjM jfJM tflM gsgw rifeflB ft - S ä c h 
s i s c h e s  H e l m ~  wurde am 7. Sept. <L J.

r : _ - • • • 3 i  — si—i-
lmursfragen venns:aliet. Der Lei: er der 
Y w s m ii i i l iy  Geia. Reg.-Rat r»r. V o l l m e r  
'»sairn -lie Reihe der Vorträge nach einer 

kurzen r-  ~ J i  -r-T'.»: sprsi •• mh einer Fnter'suihang > r 
_W o h m u n g s p o l i t i k  d e r  Z u k a n f r.-  Redner »inr 
von reu ja "'«e:eii~ zur Genäse 7  ia n r e s  Hanseln de~ 
>' aus. iie ai- F : l e  einer Zu-■ mmethaZuii
rimnal in -ier Großstadt ui>: n a  anderen im Masseumiet- 
-■aus ergeben iia*’en. üe zur H nr^ iV e id r it  führten 
uu-i tumu rar A k-ri-r v u  ier Sta? -m.m r- -r...- Ein- 
Woi-nungsp*oi: ~ik 5er Zuk uni: müsse diese Schäden besei- 
~m-i  utj.1 in erster lln ie  für eine Hebung ier W. — — 
k n l t u r  sich em seaaL r*as höchste Ziel müsse das 
om en l-in  w-rien: w e n  ee i w i  zur Zeit aas winsehar:- 
iichen Gran-len noch nicht durchführbar seL so müßten 

• . • ’ er-:: . . .  . — . - Ziel •
als möglich zu -rrek-beE.

Drei w esentiche G e-5, ¡-punkte e ie a  für die Xeu 
-•esrairanj ies Wmimigsw-e-eti- : — i-ler- ins Am:- za
i - - e n :  1. .Re raaii : -  r -.-n  ̂ ier  W ohngdände.
A. is s  B e ienpe’i-i: und 3. ias Hypeniekenwesen.

Be: ier  -- -  Airanir der W -im c . -  — _Q sowohl die 
Wirtschaft!» Z ’ -es:e Le -ung. sie auch eine i v r  ■
: • A •. • . • 3 i - i l  • _ :_ er -
streben. e in e  -iiese For-ierung ru U n s p i a a .

Das B o d e s r e c L :  n ä sse  eine vollkommene Än 
:- n e .’  erfahren. ia  nach - i^  der Boden Jein  als Waue 
- e -  ‘ m ü  aesmerirr: wer-fen könne- W erne * • - 

stenn' and Grundrenrensteuer haben nur a a c h t r ä j r  
l i e h e  Wirkung. d a  sie  erst nach der D i i i li if 1 1 ihm er 
ioben  würden. Eine Abhilfe könne eine R üekkeir za .Jen 
urspringt-m en i-aisci.en  A n- lanungen a a l  eine Abkehr 
vor; ien  rhmieeirteehtliehä» Icingen. r*er Recrer s.:h3äg: 
•dazu viif. ein neuzeitEehes L e h n s r e c h t  einrafäirefi. 
Fin «okbes R echt würde ermöglichen. ohne daß d ie  fade 
V ererbarkei: -ier Voxäimwr'ärkek eim resciräzi: wmde.
•Re X a i i Ä  des Jetzigen Bodenreehts zu vermeiden. Die 
Gra&irtnierisieuer würde in einen LeLnzins umzuwandehi 
s ä .  Aach das Bodm apczi pcsetz würde ha L d a a e th t
t aufgt er. •:7< i k b .

E&dlieh sei noch das Hypothek enreeh: za ensenem. 
lia s heutige sei -  uH an 'der Auflösung der Boden- 
beiestisrnng- I*ie Hypothek müsse wieder D i e n s i  a m  
G r ü n  5 s t ü k werden, während sie Jetzt vorwiegend 
KapiraZ-triaze i s t  Anch n i —  -Le ~P* ~t:~ -• der Hypo- 
: -..en  eine kurzfristige je in. -iami: das Kardial bald 
wie>3er frei werde. 5o kenne .der B>3en t ll« «» .  in m - 
werden, nicht in m  a ä g  rMarriitlirher, w ohl aber in  wirt 
- Fe-iieionir.

Den i  Vortraf: hielt OhLRejr.Rat Dr. R a s c h  über 
. W o h n i n p s r e f o r a  a n d  S i e d l n n g s g e d a n k e “. 
nr»i fair-'- iabei - ,t F-:-3gen>i-~ ans: Der  ̂ eiinngs-

•. • . • • ’• - 
zwar in erster Linf■e auch ans v o l k s w i r t s c h a f t 
l i c h e n  Grinden. Es ist längst widerlegt, daß das 
33 ..:n- - - i  S: - _ er 3 -
preise in DeatsciJarid-

Für die Prrbrr^ ltang des Grnndstäeks sind n aß -
_3 - ' - - -  . • ' • _••-

a3s aaeh der Lage, i s c  an deren wurden in E»emsehiiBd 
verhängnisvoa B e b a a n n g -  P l ä n -  u n d  B a u o r d -

. - -. . i i : ' - i
-• • . : - ' ' • _ • : . •  • ' : - .  33
■ü.« ■■»jy tf. Daß Bodenpiecssteigeraiigen (nach gmnd- 
b ad n n ffith ea  Angaben) von l i 5  M. bis auf 70 M_ für 
1 n > lii li war den. war d ie Folge der angesandea Ein-

* > k ■:i t  .iirser drei Faktoren. An i:e B o-iensjekiL j:::! 
-  .Job sic:. en<iäc5i noch die H y p o t h e k e n s p e k a -  
l a t i o n .  die ans einen überschuldeten Grundbesitz hinter 
iassen hat. Der hohe Bodenpreis, der kans:Zeh hoch 
getrieben wurde, war nur durch Aufnahme einer sehr hoben  
Hypothek realisierbar, d ie in den M is ten  f S D a  d ie  Her 
steflm gskosten '.-s Haas - " e  we::^m überstieg. Bei 
ll'A  in I*re- : versteigertet: -m si-T i ie n  :s: eine Be-
b ' t n p  von I bis 11b v. H. naeijgewiesen worden. D ie  
F :-ige war. :a;  eine Hyp* " ekennot eintrat. tri>:z des

■- i : 3  - i  A i i  . • - - - '
nicht eigewilirh eine Kreditnot. der za große Bedarf trag

3 3 i  a - v  _ i n  • • 33 ler -rsrer. -
;«:*:Zeke' war eigenLi Re i » e v  iereirs in ier ersten 
enthalten. Alle wir-scbaftKchen Ersparnisse wurden un- 
prodnktiv verwendet, da sie in den Grund und Boden 

- kt «urien . —  AI kanr. uza nur ein n e u e s  
B o d e n r e e h t  '•ringen, «las -Re Abkehr v  m Massen- 
u»i< lli ia  gewährleistet and den Fberrang bringt zum 
FlacLlau.

- D i e  T r ä g e r  d e s  K l e i n w o h n u n g s b a u e s -  
war das Thema des 3- Vortrages von  Reg.-Baarat S t e g e  
m a n n .  Ehe KZ-inw, . jiunz im Hassenmiethaus wurde vor 
3-a - .  l e i  3. ■ • i i 3  ̂ -
-rsreZr. wälartn i  iie K ••inwi.hnuiKr im E im e iu u s in ranz 
tescLeüeaem  U s i i .n -  '• - i F - i n - i  " - i -  i i r i :  errl ire: 
~  ■ - - i  • _ . I  :.:- : i  errer. -
-erstellen : Ein '  •-• .■ k-  und -ine Sied-
In g sb t t t f i u ' .  w ie wir sie  heute a h  Vrdksheweguag 
kennen. gab es r i3  .r. Der aiiltellose K-einsiedler stand 
deshalb auch ohne HSfe da.

Wer soll r eure und in Zukunft der Träger des Klein- 
baces sein-? Zunächst beim Siedlerhaus. cdine Bemfife 
v  a sraat un-i Kommunen, dcr. 'r f c h i if in g  einer 

'' Mnungsreforas in erster Linie, wird es nicir: re ien . X o :  
immer ist der Tnndkauf erschwert, da der Boden zuräck- 

- i  • : .- i  Z : : : . i - i i - i  • •
»V'-iZ haben Staat u n i K e n n a a  sich aktiv in de® letzter. 
J ähren '-re it- dtzr... 'las Zus.ludverfahren 3*r:-Zigt- Es 
s i» l  a noch die viei-n  wirtKhaftbcheu Eimei&agen. 
wie *Te.: — iir in r  sowohl für Hypodteken als für 
Zwhschenkredite und anderes mehr zu  regeln, daß der 
' . - .  er ehner HZ:- hreiirL i:u •:-■» Siohiuig-gA iinken  
ein T r ä g e r  gefunden werden  muß. der zugleich n d  als 
: . ' - :  • - i  ' . - i i - :  : i  i . ■
ein Treu ä&ter wird und als s ic h e r  die viele Kleinarbeit 
bei der Hypotheken- und 7 ■ i i In ul  ii ililil | | | »«fc— » ab
nimmt und den richtigen Verbrauch da- Gelder nachprüft. 
Das kann nicht der Architekt sein, »hol in erster Linie 
einer staatlich überwachten Gesettsebaft zakommen 
:: ü— ih- ürer i  - i i i i -  S itkral verfugt, um den 

. . • '  .
In • r W - - s i i i  iV..Anungsfärs n-neseZschuften  

als Treuhänder bisher tätig  gew esen. Bei ihrer Tätigkeit
• . - i -  • • - . • •
der Bauten in  den Vordergrund zu stellen, durch Typi- 
-ier :ru i^ i B ia  zu v-r kilis-u.

Beim G e s c h o ß h a u s '  a u  muß in Zokunft das Ban- 
- A k E h i- t la m  n - i — w ertem  Beim Haufwerk
macht rieh ein fester W ille bemerkbar, den  Rau von  Mehr- 
fam i- i tä u -e m  w :- :~r tu ib em eh nten. a  eixei
sie jedoch den wirtschaftlichen Schwierigkeile «  nicht ge- 
waeusec. ' :- könnea m m - m eir  w ie vor ; -e  Kri-me 
Restmeiier iangsamer A m ottisanoc s e t e n  lassem

Auch die B a u g e n o s s e n s c h a f t e n  werden heim  
ä-au ies I F i : : : — -r. :u: —  m r : : i ' - u  m i m e  wie>3er 
tä i i i  w eriem _ Doch auch i i i m  wer.ieu i  w ierigkeiten  
-rm eien  t»ei Ees-maffumg :-r en  " .e r  i en  ? ; : u n g f4 ie r
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und K redite . D arum  ist auch ihnen ein Z usam m engehen 
mit den bereits  bestehenden O rganisationen  zm em pfehlen.

N ur durch  ein enges Z usam m engehen so lcher V erb än d e  
und O rganisationen m it S ta a t und K om m unen  w ird  eine 
fo rtsch rittliche  E ntw ick lung  g ew ährle is te t. „  ..

Den ersten Vortrag des Nachmittages hatte Reg.-Pras. 
K r ü g e r  aus Lüneburg über „ Da s  n e u e - B o d e n -  
r e c h t“ übernommen. Artikel 155 der Reichsverfassung, 
so führte der Redner aus, fordert, daß die Überwachung 
von Grund und Boden von Staats wegen erfolgt. Ein 
Überblick über die geschichtliche und soziologische Ent
wicklung des deutschen Bodenrechts wird notwendig sein, 
um die Wege zu einer Erneuerung und Verbesserung eines 
solchen zu erkennen. Die Germanen kannten nur die Ge
meinde der Freien. Das Bodenrecht im Mittelalter war be
einflußt durch den in der Grundherrschaft organisierten 
Großgrundbesitz. Das freie Eigentum des Bauern ver
schwand, er wurde zum Hörigen herabgedrückt. Auch in 
der Stadt war die Feudalherrschaft zunächst vorwiegend. 
Der Grund und Boden wurde in Erbleihe gegeben; erst 
im 15. Jahrh. war ein freies Grundeigentum das übliche. 
Dieses freie Bodeneigentum hatte die neue Zeit über
nommen und ist im bisherigen Bodenrecht verankert, das 
neben dem freien E i g e n t u m  freie V e r s c h u l d b a r -  
k e i t und freie V e r ä u ß e r b a r k e i t  gewährleistet.

In der neuen Zeit kam dazu das mobile Kapital, das dem 
Großgrundbesitz sich ebenbürtig an die Seite stellte, ihn 
überragte. Kapital wurde in Grund und Boden angelegt, 
der Boden wurde zur Ware und damit zum Spekulations
objekt. Noch um 1800 war die Verschuldung eine geringe 
und ebenso die Dauer der Hypothekeneintragung. Bald 
aber wurde die Belastung eine d a u e r n d e  zum Vorteil 
der Hypothekengeber wie -Entleiher.

Das neue Bodenrecht, insbesondere die neuen Gesetze, 
Reichssiedlungsgesetz, Pachtschutzgesetz, Kleingarten
ordnung, Erbbaurechtsverordnung und das Heimstätten
gesetz haben eine andere Tendenz: das Recht der A r b e i t  
an Grund und Boden zu schützen. Das private Eigentum 
an Grund und Boden soll nicht beseitigt werden. Es soll 
aber ein Unterschied gemacht werden zwischen einem 
Arbeitseigentum, daß die Ackernahrung gewährleistet und 
dem Herren- oder Renteneigentum, das den Grund und. 
Boden zur Grundlage einer sozialen Machtposition macht. 
Die Auswüchse des Renteneigentums werden an Bedeutung 
verlieren, je größer der Anteil des Bodens ist, der dem 
Arbeitseigentum zufällt. Zum Ausgleich von Angebot und 
Nachfrage wird auch ein Bodenvorrat in öffentlicher Hand 
bleiben müssen.

Über „ Da s  s ä c h s i s c h e  B o d e n s p e r r g e s e t z “ 
sprach danach Ob.-Reg.-Rat Dr. R u s e  h. Dieses Gesetz 
sieht vor: erstens eine Ü b e r w a c h u n g  des Grund
stücksverkaufes, zweitens ein kommunales V o r k a u f s 
r e c h t  und drittens eine E n t e i g n u n g  bei zu hohem 
Preise. Seine Tendenz geht einmal gegen die Über
fremdung und zweitens gegen die Überteuerung des 
Bodens. Es ist in seiner jetzigen Fassung sehr bestritten 
worden, und zwar steht das Vorkaufsrecht im Mittelpunkt

des Kampfes. Die S en a te  d er O berlandesgerichte  sind bei 
Entscheidungen zu sehr versch iedenen  A uffassungen o-e 
kommen. Im allgemeinen a b e r  haben  die K om m unen bei 
jenen Entscheidungen n ic h t sehr g u t abgeschnitten  Das 
Vorverkaufsrecht ist daher so g u t wie unw irksam  °-e 
worden. Dieses Vorkaufsrecht m öchte  aber im Interesse 
der Durchführung einer G em eindepolitik  e rhalten  bleiben 
bei der notwendig werdenden U m änderung  des Gesetzes 
Ebenfalls wird das E n te ig n u n g srec h t beizubelialten sein

Der letzte Redner, Dir. Z e h l  der Landessiedluno-s- 
gesellschaft, behandelte das T hem a „F  i n  a n  z i e r u n g 
d e s  W o h n u n g s b a u e  s“. Die S p a r m i t t e l ,  die 
früher den Bauherren in erster Linie zu r Finanzierung zur 
Verfügung standen, fehlen jetzt gänzlich . Man hat deshalb 
auf die Allgemeinheit zurückp-egriffen und von ihr solche 
Mittel als Steuern verlangt und dies zuerst in der
3. Steuernotverordnung festgelegt. D abei ist allerdino-s 
weder ein gutes Endziel vorhanden, noch eine einheitliche 
Regelung der Mittelbeschaffung von Seiten des Reiches 
eingetreten. Dazu sei bei der U m stellung auf Rentenmark 
der Fehler gemacht worden, daß nicht bereits damals die 
Friedensmiete erreicht wurde im  Zusamm enhang mit einer 
angemessenen Lohnpolitik.

Es müsse für eine erleichterte U nterbringung von Pfand
briefen gesorgt werden und für Steuernachlässe für Bau
materialfabriken. Von der M ietzinssteuer, deren Höhe die 
Länder festzulegen haben, sollen 20 v. H., also die Höchst
grenze, dem Wohnungsbau z u g efü h rt werden. Diese 
Mittel sollen nicht nur örtliche V erwendung finden, 
sondern durch Schaffung eines A u s g l e i c h s s t o c k e s  
soll es möglich sein, besonders b e d rän g ten  Gemeinden, vor 
allem auch auf dem Lande, zu helfen .

Besonderes Gewicht, sei auf e ine  größ te  B e s c h r ä n -  
k ii n g i n <1 e n A n s p r ii e b e n  d e r W ohnungsinhaber zu 
Buchen für die Wohnungen, die aus Mitteln der All- 
gemeinheit geschaffen sind. Es sei ein Unding, bei nur 
halben Gehältern und Löhnen die doppelten  Ansprüche zu 
stellen. Das heißt natürlich nicht, d aß  wir N o t 
wohnungen schaffen wollen, es m üssen  solide Dauer- 
wohnungen werden, es müsse ab er auch  mit der Ansicht 
aufgeräumt werden, daß soviel als m öglich Einzelwünsche 
befriedigt werden können und daß irgend  eine öffentliche 
Hand sich schon bieten werde, wenn einmal das Kapital 
nicht mehr ausreiche.

Bei der Erörterung der Frage der weiteren Mittel
beschaffung schlug Redner vor, eine schon vor dem 
Kriege erwogene Maßnahme wieder zu ergreifen und aus
zubauen: Z w a n g s s p a r k a s s e n  f ü r  J u g e n d l i c h e .  
Die dadurch zusammenfließenden Mittel sind zunächst dem 
Wohnungsbau dienstbar zu machen und  können bei der 
Eheschließung oder später den Grundstock für ein Eigen
heim bilden. Auf diese Weise kann das n u r langsam an- 
wachsend Sparkapital wesentlich vermehrt werden.

An die Vorträge schlossen sich noch Aussprachen, die 
wesentlich neue Gesichtspunkte nicht zutage förderten. —

Stadtbaudir. Bock, Zwickau.

Die deutsche Tagung für wirtschaftliches Bauen.
Vom Reg.-Baurat Rudolf S t e g e  ma :

TI er zweite Tag brachte drei an  sich getrennte 
Arbeitsgebiete, die aber wiederum -zeigten, 
wie seitens des Deutschen Ausschusses für 
wirtschaftliches Bauen zielbewußt seine Auf
gabe immer weiter gefaßt wird.

_ Als erster Redner sprach Regierungs
baurat Rudolf S t e g e m a n n ,  Dresden über das Thema: 

- « T y p e n -  u n d  S e r i e n b a u  i m W o h n u n g s 
w e s e n “. Nach Feststellung des Bundes Deutscher Archi
tekten auf seiner Bundestagung 1923 in Hannover war der 
Architekt in der Vorkriegszeit nur an 3 v. H. der erstellten 
Wohnungen beteiligt. Der Hauptteil des gesamten Wohn- 
raumes erstand lediglich unter Führung des Bauhandwerks 
und der Bauspekulanten als Massenmiethaus. Von einer 
Siedlung als Volksbewegung war nicht die Rede, woran 
auch die wenigen Ausnahmen von Werk-Siedlungen großer 
Industrie-Konzerne nichts ändern. Auf unseren Dörfern 
entwickelte sich der Bau sowohl nach dem Außenbild wie 
nach dem Grundriß als ausgesprochener Typenbau aus den 
Lebensgewohnheiten des Volkes heraus. ' Hierdurch ent
stand die wundervolle Einheit des Stadt- und Dorfbildes 
die wir heute mit allen Mitteln durch Heimatsch utzgesetz- 
gebimgen zu schützen suchen. Aber auch das Miethaus der 
Großstadt weist, wie eingehende Untersuchungen an der 
Hand interessanten Bildmaterials zeigen, sowohl in der An
sicht, wie in der Grundrißlegung eine ausgesprochene Typi-
54

t n n , Dresden. (Schluß aus Nr. 8)
sie ru n g  auf. G anze S tra ß en z ü g e , d ie  in verschiedenen 
1 ie rte ln  liegen  u n d  zu v e rsch ie d en e n  Zeitabschnitten  ent
s ta n d en  sind , b rin g en  im m er w ied er dasselbe Bild des 
G ru ndrisses . A uch  h ie ra n  w a r  d e r  A rc h ite k t so gu t wie 
n ich t b e te ilig t. D iese  E n tw ic k lu n g  zum  T yp  ist zwangs
läu fig  e n ts ta n d e n  au s d e r T a tsa c h e  h e rau s , d aß  84 v. H. der 
d eu tsch en  B ev ö lk e ru n g  in K le in w o h n u n g en  w ohnen und 
a u f G rund  ih re r  L eb en sg ew o h n h e iten  und  w irtschaftlichen 
L age  u n g e fäh r d iese lb en  B ed ü rfn isse  aufw eisen .

D ieser Typ k o n n te  a b e r n ic h t e n ts te h en  als Arbeit 
eines Einzelnen, so n d e rn  a ls zu n äch st un b ew u ß ter Nieder
schlag über J a h rz e h n te  h in au s re ich e n d e r E rfahrungen . E r  
i s t  d e r  z u  S t e i n  g e w o r d e n e  W i l l e  d e r  M a s s e ,  
d e r  N i e d e r s c h l a g  i h r e r  L e b e n s g  e w o h n - 
b e i t e n .  Die T y p is ie ru n g  s te ll t  desha lb  au ch  n ich t das 
Auldrängen einer b estim m ten  W o h n u n g  fü r den  Bewohner 
dar. und das um so w en ig er, a ls  d e r T y p  im G egensatz zur 
Norm etwas B ew egliches is t u n d  sich den  ö rtlichen  V er
hältnissen anpaßt/ .Der Typ b rin g t den  V orteil, daß  bei 
seiner Verwendung die  u n w irtsc h aftlic h e  W iederholung 
immer w ied er neuer E n tw u rfsa rb e ite n , ohne die Möglich
keit. wirklich Neues zu sch affen , w eg fä llt und  durch  das 
Beste langjähriger E rfa h ru n g e n  e rse tz t  w ird , wobei es noch 
möglich ist, d ie  K o s te n  fü r d en  E n tw u rf w esen tlich  herab
zusetzen. Es is t d e r  im freien  B eruf und  in  den  W ohnungs- 
fürsorgegesellschaften v e re in te n  A rch itek ten sch a ft zu
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danken, daß sie auf Grund der wohnungsreformerischen 
Gedankengänge der Nachkriegszeit den Typ unserer Zeit 
herausgearbeitet hat. der aber jetzt als feststehend an
gesehen werden kann.

Dieser Typ gibt nun dem Bauherrn die Möglichkeit, 
sich schon vor Baubeginn an der Hand der umfassenden 
Interlagen unter den fünf bis sechs Grundtypen seines 
Landes den besten und für sich geeignetsten herauszu
suchen und gleichzeitig an der Hand der vorhandenen 
Kostenanschläge festzustellen, welche Wohnungsgröße er 
wirtschaftlich überhaupt tragen kann. Der Bau kann dann 
ohne Zögern begonnen werden, da Einzelzeichnungen, 
Massenberechnungen und Kostenanschläge fertig vorliegen.. 
Irgendwelche künstlerischen Bedenken sind hiergegen nicht 
zu erheben, da — wie auch der Oberbaudirektor von Ham
burg, Dr.-Ing. e. h. S c h u h m a c h e r ,  darlegt — es beim 
heutigen Wohnungsbau nicht auf das Einzelhaus, sondern 
auf die städtebaulich und künstlerisch einwandfreie Zu
sammenstellung von Typen ankommt. Bei den Landes
typen, die an sich schon in ihrer Form sich dem Ortsbild 
anpassen, besteht noch außerdem die Möglichkeit, durch 
Verwendung bodenständigen Materials diesen Eindruck zu 
erhöhen.

Die Typisierung gibt aber dann noch die Grundlage 
für eine vollständige Umgestaltung des Baubetriebes. Man 
wird bei dem Bau des Hauses, das als Massenware anzu
sehen ist, den Bauvorgang in Materialbeschaffung und 
Montage trennen. Die einzelnen genormten Bauteile 
können auf Lager gehalten werden und werden dann auf 
Grund von erfahrungsgemäß festgestellten Arbeitsleistungs- 
zablen in kürzester Zeit aufgebaut. Wohnungsfürsorge
gesellschaften und Handwerk haben hier die Möglichkeit, 
im engen Zusammengehen den Wohnungsbau gewisser
maßen zu industrialisieren und auf eine völlig neue wirt
schaftlichere Grundlage zu stellen. Zugleich ist durch die 
Bereitstellung von Typen die Gewähr gegeben, daß archi
tektonische Fehlgriffe, wie wir sie in der Zeit des Bau- 
spekulantentums in allen Städten sahen, vermieden werden. 
Vor allem an den Typen-Entwürfen des „Sächsischen 
Heims’1, die auf Grund der bei dem Bau von etwa 
3000 Wohnungen gesammelten Erfahrungen aufgestellt sind, 
legte der Vortragende schließlich dar, in welcher Weise die 
Durchführung sich in der Praxis ergeben würde.

Umfaßten die Darlegungen S t e g e m a n n s  ein Gebiet 
der Bauwirtschaft, das schließlich in seiner W eiterentwick
lung zu einer Industrialisierung des Wohnhausbaues im 
Sinne der Ideen von G r o p i u s ,  L ü d e c k e  und anderen 
führen muß. so brachte der Vortrag des Privatdozenten 
Dr.-Ing. E. B r a m e s f e l d j  von der Technischen Hoch
schule Darm stadt,über „ A r b e i t s p h s y c h o l o g i e  u n d  
B a u w i r  t  s c h a  f t “ wertvolle Anregungen nach der tech
nischen Seite des Bauvorganges selbst, die leider bisher 
gerade in den an der Ausführung beteiligten Kreisen noch 
lange nicht genug Beachtung gefunden haben. Es er
scheint wertvoll, daß der Deutsche Ausschuß für wirt
schaftliches Bauen in der letzten Zeit, so auch in seinen 
Sitzungen 1924 in Bamberg und 1925 in Darmstadt, die 
Arbeiten von S c h u l t e  und B r a m e s f e l d  sowie von 
Anderen immer wieder vor die Öffentlichkeit gebracht und 
auf ihre großen wirtschaftlichen Auswirkungen hin
gewiesen hat.

Das Höchstmaß der W irtschaftlichkeit der produktiven 
Arbeit — so führte B r a m e s f e l d  aus — ist nur dann er
zielbar, wenn die Arbeitsleistung unter weitestgehend 
günstigen Bedingungen stattfindet. Diese bestimmen sich 
zunächst aus technischen und methodischen Rücksichten 
mit mehr oder minder großem Spielraum zur Umgestaltung, 
weiter, und mit oft größerem Ausmaß der Möglichkeiten 
zum Anders- und Bessermachen, aus der Arbeitsorgani
sation. In dem Augenblick, der den Einbezug des 
„arbeitenden Menschen“ (zum Unterschied von zunächst 
nur „Dingen“ und „dinglichen Vorgängen“) in die Arbeits
organisation bringt, müssen wir Arbeitspsychologie treiben. 
Unwesentlich ist dabei, welch’ spezieller A rt die gerade be
trachtete Arbeit ist, ob Handwerk, angelernte Tätigkeit 
oder reine Hilfsarbeit, ob sie in der Industrie, im Verkehrs
wesen oder im Rahmen der Bauwirtschaft stattfindet.

P r a k t i s c h e  A r b e i t s p s y c h o l o g i e  oder 
P s y c h o t e c h n i k  soll also prüfen und begutachten, ob 
die Arbeitsleistung vom Standpunkt des arbeitenden körper
lichen und seelischen Organismus „Mensch“ aus unter 
den günstigsten erreichbaren Bedingungen stattfindet, 
bzw. was zu tun ist, um dieses Ziel zu erreichen.

Die Untersuchung erfolgt von zwei verschiedenen 
Punkten aus auf Wegen, die zum gleichen, soeben gekenn
zeichneten Ziele führen: einmal durch die psychologisch

und psychophysisch r i c h t i g e  A r t  d e r  A r b e i t s -  
g e s t a l t u n g ,  d i e  A r b e i t s p s v c h o t e c h n i k  im 
engeren Sinne: zweitens durch die A u s l e s e  der für ge
forderte Arbeitsverrichtung bestgeeigneten Kräfte und 
durch Einstellung aller benötigten Menschen auf den im 
Rahmen der Arbeit für sie günstigsten Platz, die sogenannte 
E i g n u n g s - P s y c h o t e e h n i k .

Im einzelnen geht die A r b e i t s - P s y c h o t e c h n i k  
darauf aus, den Arbeitsvorgang, den der „Mensch“ voll
ziehen soll, reibungsfrei und so zu gestalten, daß die 
Leistung gehoben, die resultierende Ermüdung vermindert 
wird. Damit sinkt von selbst auch die subjektive Gefähr
lichkeit der Arbeit: die Arbeits-Psychotechnik dient also 
der Unfallverhütung. Der Weg führt über psychotechnisch 
richtige Gestaltung des Arbeitsgerätes, der Vorrichtungen 
und Maschinen, der Arbeitshaltung und -Bewegung und 
der Arbeitszeiteinteilüng und umschließt interessante 
Probleme, wie das der Gruppen- und Massenarbeit und 
das ganz und gar praktische der richtigen Arbeits
anleitung.

Die E i g n u n g s - P s v c h o t e c h n i k  fragt nach 
den Forderungen der jeweiligen Arbeitsvorgänge be
züglich Gesundheitszustand, Körperkraft, Sinneszuverläs
sigkeit, Geschick der Hände, Reaktionsverhalten, Aufmerk
samkeitsfähigkeit. Intelligenz usw. und untersucht den 
Menschen auf vielerlei Weise bezüglich seiner Fähigkeit, 
diesen Anforderungen zu genügen.

Der Baubetrieb bietet ein weites Feld zur Verwirt- 
sehaftlichung der Arbeit durch arbeitspsychologische Be
trachtung, ganz besonders deshalb, weil gerade im Bau
betrieb noch sehr zähe an herkömmlichen, durchaus nicht 
immer „besten“ Arbeitsmethoden festgehalten wird. Die 
Schwierigkeit liegt in der großen Vielseitigkeit des Bau
betriebes. Nur durch Zusammenwirken kann liier Fort
schritt erzielt werden. Zunächst ist jeder Führer im Bau
betrieb, stehe er an welcher Stelle er will, berufen, sich 
mit dem Gedanken einer p s y c h o  t e c h n i s c h e n  B e 
t r a c h t u n g s w e i s e  d e r  A r b e i t ,  die er leitet, ver
traut zu machen. Die Erweiterung der bisherigen For
schungsergebnisse der Baubetriebs-Psychotechnik und ihre 
systematische Zusammenfassung bietet dann keine grund
sätzlichen Schwierigkeien.

Als letzter Redner sprach der Direktor der Ober
schlesischen Heimstätte. Regierungsbaumeister N i e - 
m e y e r  -Oppeln über: „ R e g i o n a l -  u n d  F l ä c h e n -  
a u f t e i l u n g s p l ä n  e“. Der Vortragende ging ein
leitend auf die Ursachen der Städtebildung ein und be
tonte, daß abgesehen von den Hafenstädten der zumeist 
als erste Ursache für die Entwicklung der Stadt ange
sehene Verkehr im Gegenteil dezentralisierende Tendenz 
mit sich gebracht habe. Die großen Städte seien zum 
größten Teil vor allem durch falsche Verkehrspolitik künst
lich gebildet worden und vermöchten heute nicht mehr 
der Aufgabe, bei geringstem Kraftaufwand das höchste 
Maß von Leistungen zu erreichen, gerecht zu werden. Je 
größer die Stadt, desto teurer wird darin produziert und 
desto mehr Zeit und Kraft wird durch den Weg zur Ar
beitsstätte vergeudet. Die Entwicklung der Riesenstädte 
richtet sich deshalb von selbst. Man braucht nur an die 
Riesensummen zu denken, die Berlin für Straßendurch
brüche jetzt aufwenden muß, um einigermaßen erträgliche 
Verkehrsverhältnisse zu schaffen. Die zur Behebung der 
in New-York unerträglich gewordenen Verkehrsnot er
forderlichen Mittel werden auf % Billionen Dollar ge
schätzt. Je tzt steht es in New-York so, daß alle Wagen 
mehr Zeit auf das W arten als auf den eigentlichen Weg 
verwenden müssen. Die sogenannte Riesenstadt ist aber 
durchaus kein notwendiges Übel. Der Abbau der Riesen
städte ist heute zwar nicht mehr möglich, aber es ist 
unbedingt notwendig, die bisherige Entwicklung aufzu
halten und in andere Bahnen zu lenken. Die Großstadt 
muß künftig zum Haupt neuer Trabantenstädte werden, 
an Stelle der bisherigen engangegliederten Vorstädte. Für 
die Trabantenstädte ist eine Höchstzahl von etwa 50 000 
Einwohnern mit eigener dezentralisierter Industrie anzu
streben. Gerade durch Gruppensiedlungen von Fabriken 
und Arbeitern an den Flüssen. Schienensträngen usw. 
kann auch viel leichter dem Saisonarbeitermangel in der 
Landwirtschaft abgeholfen werden.

Durch diese Trabantenstädte wird vor allem im Gegen
satz zu den Vororten vermieden, daß deren Bewohner 
täglich ins Zentrum strömen: sie bilden also gewisser
maßen selbständige Organismen mit eigener Industrie. In 
England und selbst bei Paris sind derartige Trabanten
städte bereits im Entstehen.
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Daß d e rartig e  G edankengänge auf d e r b re ite s ten

G runX ge von

S S S w s^ S fe S
liierbei bew eiskräftig  die D arlegungen  des V o rtrag en d en .

Zum Schluß betonte der Redner noch die staat>po i- 
t i<che Seite dieser Frage. Immer mehr macht es sich 
nötig, den Gegensatz zwischen Stadt und L a n d  v e rse h en 
d e n  z u  lassem Vor allem ist es aber notwendig für den 
Osten feste Stützpunkte des Deuschtums zu schaffen, da 
sonst der Osten bei einem neuen Ansturm für DeutsCh-
land verloren gehen muß.

An alle Vorträge schloß sieh aus der A ersammlung 
heraus eine kurze Aussprache an. die noch eine ln te r-  
streichung der von den Rednern vorgetragenen Gedanken
gänge brachte. . . . .  , , ,

Im Zusammenhang mit diesen \  ortragen fand aut
Einladung des Rates der Hauptstadt Dresden ein Empfang 
im Festsaal des Rathauses statt, der in den beiden An
sprachen des Bürgermeisters Dr. K ii 1 z - Dresden und des 
Vorsitzenden des Deutschen Ausschusses für wirtschaft
liches Bauen. Regierungsbaurat S t e g e m a n n  -Dresden 
eine Kundgebung" von programmatischer Bedeutung 
brachte. Nach herzlichen Begrüßungsworten des Bürger
meisters Dr. K ü l z  für den Ausschuß, der seine Geburts- 
und Heimstätte' in Dresden gefunden hat. legte Bürger 
meister Dr. K ü l z  dar. daß die deutschen Städte den 
Deutschen Ausschuß für wirtschaftliches Bauen an einer 
Arbeit sähen, die in vielfacher Beziehung die stärkste Rück
wirkung für ihre eigene Arbeit auzulösen vermag, da die 
Städte ja auf dem Gebiete des Bauwesens jezt eine ganz 
andere Rolle spielen als früher, nachdem sie die größten 
Finanzierungs-Institute für den AYohnungsbau und bau
wirtschaftliehe Groß-Unternehmungen geworden sind. Zu
den sachlichen Berührungspunkten kommen die persön
lichen insofern, als die wesentlichen Träger der Arbeiten 
des Ausschusses Fachleute aus dem Bereiche der Regie- 
rungen. der Städte und der Wohnungsfürsorgegeseli- 
schaften sind: eine Tatsache, aus der sich auch ethische 
Berührungspunke hinsichtlich der Art ergeben, wie die im 
Ausschuß vereinigten Fachleute ihre Arbeit ohne materielle 
Absichten und A'orteile im Interesse des Allgemeinwohls 
leisten. Die Arbeiten des Deutschen Ausschusses für w irt
schaftliches Bauen haben sieh in den Jahren seines Be
stehens rasch aus kleinen Anfängen zu bedeutendem Um
fange entfaltet und nocli vollzieht sieh eine immer weitere 
A'erbreiterung des Arbeitsgebietes. Die ideelle und finan
zielle Unterstützung der Reichsregierung und der Länder 
sowie der Mitwirkung der Städte und aller großen Fach- 
Organisationen beweist am besten die AVerbekraft der 
Idee des Ausschusses. Je  stärker die wirtschaftlichen 
Rückschläge waren und je fühlbarer die wirtschaftlichen 
Erschwerungen sind, unter denen wir noch lange leiden 
werden, um so zwingender ist das Gebot, Technik und 
Ingenieurwissenschaften auf die höchste Höhe neuzeit
licher Erkenntnis zu bringen. Der Deutsche Ausschuß 
für wirtschaftliches Bauen hat für das Gebiet der Bauwirt
schaft dieses Gebot erkannt und müht sich um seine Er
füllung. Gerade hierin liegt aber die hohe Bedeutung der 
Arbeit als Teil des nationalwirtschaftlichen Vorwärts- 
strebens. Das Festhalten am Althergebrachten ist gewiß 
etwas Schönes, aber die Fragen der .Arbeitsleistung, der 
Arbeitsvorgänge und Arbeitsmethoden, die Fragen der 
Materialverwendung und sonstigen Gedankengänge der 
Spezialtechnik sind gerade auch in der Bauwirtschaft nicht 
nach ewig gültigen Dogmen zu behandeln, sondern bleiben 
technische, wirtschaftliche, soziale, zum Teil auch psycho
logische Probleme, an deren Lösung dauernd nach ‘ dem 
Entwicklungsstand uhd den Entwicklungsbedürfnissen der
zeit gearbeitet werden muß. Das Verdienstvolle der Ar- 
bei des Deutschen Ausschusses für wirtschaftliches Bauen 
liegt dann, daß er eine Zentralstelle für zielbewußte For
scher-Arbeif. für technisch-wissenschaftlichen und w irt
schaftlich-praktischen Fortschritt des wirtschaftlichen 
Bauens geworden ist. Je breiter die Grundlage wird auf 
der der Auschuß arbeitet, je stärker die Teilnahme derer 
denen diese Arbeit zugute kommt, umso größer wird der 
\ orteil sein, der aus der Arbeit liervorgeht.

In seiner Antwort wies nach herzlichen Worten des 
Dankes an den Rat und die Stadtverordneten zu Dresden 
Regieningsbaurat S t  e g e m a n n - Dresden darauf hin. 
daß die Tagung über den engeren Rahmen der Fachwelt 
hinaus die Bedeutung eines Bekenntnisses des deutschen

Bautechnikers hat. im Wettstreit mit den übrigen tech
nischen \\  issenschaften. Bauwesen und Bautechnik weiter 
zu entwickeln. Die katastrophalen Verhältnisse im Bau
wesen der Nachkriegszeit, der Mangel an Baustoffen sowie 
die ständige Preissteigerung haben es mit sich gebracht 
daß in viel rascherem Fluß als in der Vorkriegszeit neue 
Probleme aufgerollt wurden, die berufen sind, gewisse 
Wandlungen in der deutschen Bautechnik hervorzurufen 
Aus dem Baustoffmangel heraus wuchs zunächst der Ver
such. kohle- und materialsparende Bauweisen zu finden 
Erst als Ersatz gedacht, zeigte sich bald, daß das Gruml- 
ditzliche dieser Untersuchungen bleibenden Wert hatte 
Es ergab sich die Möglichkeit, beim Kleinhausbau das 
Material wesentlich besser auszunützen. Die Verwendung 
von Schlacke sowohl im Schlackenplattenhohlbau. wie vor 
allem im Guß- und Schüttverfahren ergaben neue Per
spektiven. die in künftigen besseren Zeiten geradezu um
wälzend wirken können. Als früher nicht beachtetes Ge
biet zeigte sich als Erfolg dieser Arbeiten die Unter
suchungen über Wärmewirtschaft, während die Erfah
rungen in Sparbauweisen den Gedanken für einen ratio
nelleren Baubetrieb im Ganzen erweckten. Man erkannte, 
daß nicht nur der Herstellungsprozeß der einzelnen Ban
steine und Bauteile im Sinne Ford’scher Gedankengänge 
wesentlich rationeller erfolgen könnte, sondern d^ß auch 
der Arbeitsvorgang selbst auf der Baustelle der Über
prüfung bedürfte. Arbeitspsychologische und betriebs
wirtschaftliche Untersuchungen waren das Ergebnis dieser 
Ei wägungen. Und so fügte sich aus kleinen Anfängen be
ginnend bei der Erforschung der Lehmbautechnik Glied zu 
Glied, ein unendlich großes Arbeitsgebiet erschöpfend, 
zu dessen Lösung namhafte Fachleute aus ganz Deutsch
land sich zusammengefunden haben.

Im Anschluß an diesen Empfang fand noch auf E i n 
l a d u n g  d e s  P r ä s i d i u m s  d e r  J  a h r e s s e h a u 
D e u t s c h e r  A r b e i t  im großen Ausstellungspalast ein 
F e s  t -  E s s e n  für sämtliche Teilnehmer statt, zu dem 
an der Spitze der Vertreter der Reichs- und Länder- 
regierungen der s ä c h s i s c h e n  V o  1 k s b i  1 d u n  gs - 
m i n i s t e r  Dr. K a i s e r  erschienen war. In der Be
grüßungsansprache des Präsidenten der Ausstellung. Dr. 
K r ü g e r ,  wies dieser darauf hin. welch bedeutsamen 
Einfluß der Deutsche Ausschuß für wirtschaftliches 
Bauen auf die Entwicklung der Dresdner Ausstellung: 
..Wohnung und Siedlung" gehabt hat und welch wert
volle Mitarbeit durch ihn geleistet worden ist.

Der D e u t s c h e  A u s s c h u ß  f ü r  w i r t s c h a f t 
l i c h e s  B a u e n  und der mit ihm in Arbeitsgemeinschaft 
stehende T e c h n i s c h e  A u s s c h u ß  d e s  R e i c h s -  
v e r b ä n d e  s d e r  W o h n u n g s f ü r s o r g e g e s e l l -  
s c h ä f t e n  kann mit dem Ergebnis seiner Tagung zu
frieden sein. Die Mitwirkung der Reichs- und Länder
regierungen. die Anwesenheit namhafter Vertreter deut
scher Städte und nicht zuletzt die Mitarbeit fast aller großen 
deutschen am Wohnungsbau und der Wohnungswirtschaft 
iigendwie beteiligten Fachverbände, stempelten die Ta
gung zu einer Kundgebung breitester technischer Fach 
kreise, unter Ausnützung aller technischen Neuerungen 
und wirtschaftlichen Erkenntnisse den deutschen Woh
nungsbau und die Bautechnik selbst w eite r zu entwickeln. 
Die ganze Tagung aber zeigt zugleich, welches lebhafte 
Interesse die Allgemeinheit an der Lösung dieser Fragen 
und welche Bedeutung die Arbeit des Ausschusses in den 
letzten Jahren im Rahmen unserer Bauwirtschaft gewonnen 
hat. Unterstrichen wird in interessanter Weise diese Er
kenntnis auf der anschließend in F r e i b u  r  g i- B. statt
gefundenen Tagung der Technischen Oberbeam ten deut
scher Städte. Auch durch diese Tagung zog sich der 
Gedanke der W irtschaftlichkeit, wie ihn der Deutsche 
Ausschuß für wirtschaftliches Bauen seit Jahren immer 
und immer wieder in öffentlichen Tagungen und in seinen 
Veröffentlichungen vertreten hat. Vor allem die zusanunen- 
fassenden Darlegungen des Verbandsdirektors des Rü“r‘ 
kohlengebiets. Dr. S c h m i d t  -Essen und die Ausfüh
rungen fast sämtlicher Vortragender, in erster Lim e des 
Stadtrats Dr.-Ing. W  a g  n e"r - S p ey e r-Nürnberg. Bau
direktors D.-Ing. R a n c  k - Hamburg und Anderer, brachten  
Gesichtspunkte utul Grundsätze, die bereits auf den la- 
gungen des Deutschen Ausschusses 1922 in B e r l i n  t 
1Ü23 in M ü n c h e n  weitschauend als erste Voraus- 
Se tzungen für eine gesunde Entwicklung u n se re r  Bauw ir 
schaft festgelegt worden waren. V iederum  ein Beweis, 
iti wie erfreulicher Weise die vom  D eu tsch en  A u ssc iu  
für wirsehaftliches Bauen a u fg este llten  Ziele im m er nn ir 
zum Mittelpunkt des te ch n isch en  und w irtschaftliche  
Denkens breitester Fachkreise gew orden  sind.
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Die Zukunft der W ohnungswirtschaft.
ie „ V e r e i n i g u n g  D e u t s c h e r  W o h 
n u n g s ä m t e r “ hatte ihre Mitglieder zu 
einem Besuche der Dresdner Ausstellung 
„W ohnung und Siedlung“ und zugleich zur 
Tagung auf den 13. und 14. Sept. d. J. nach 
Dresden eingeladen.

Namens der Stadt begrüßte Bürgern. N i t z s c h e 
die aus allen Teilen Deutschlands zahlreich erschienenen 
Gäste. Minist.-Rat Dr. B r a n d i s überbrachte die Grüße 
der Reichsregierung. Für die zuständigen Reichsstellen 
bestehe ein dringendes Interesse, die Ansichten der in der 
Praxis tätigen Wohnungsämter zu dem Entwurf eines 
neuen Mieterschutzgesetzes zu hören. Namens der sächs. 
Regierung hieß Minist.-Dir. Gehrt, Dr. V o l l m e r  die Ver
einigung willkommen und wünschte, daß der glückliche 
Stern, der über der Dresdener Jahresschau leuchte, auch 
über der Zusammenkunft der Wohnungsämter stehen möge. 
Der Vorsitzende der Vereinigung, Stadtbaudir. Dr. G u t ,  
München, dankte für die Begrüßungsworte. Der Besichti
gung der Ausstellung gingen drei Vorträge voraus.

Über „ D a s  W o h n u n g s w e s e n  d e r  S t a d t  
D r e s d e n “ sprach der Direktor des Wohnungsamtes, 
Dr. L e y s e r. Er erörterte das Verhältnis zwischen 
Wohnungsbau und W ohnungsmarkt und wies nach, daß 
auch vor dem Kriege bei unbeeinflußtem Markte in Zeiten 
starken Zustroms zur Großstadt verhältnismäßig wenig und 
dann, wenn infolge ungünstiger wirtschaftlicher Lage die 
Bevölkerung abströmte, mehr gebaut wurde. Interessant 
waren seine Ausführungen Uber den Zusammenhang 
zwischen Wohnungsnot und Wohnungsdichte, da auf den 
Rückgang der letzteren das Nichtbestehen einer Wohnungs
not begründet werde. Der Rückgang der Wohndichte ist 
zu erklären durch die Verringerung der Kopfstärke einer 
Haushaltung (1910 in Dresden durchschnittlich vier Köpfe, 
nach der bisherigen Zählung 3,27 Köpfe für eine Haus
haltung). Der Redner wies nach, daß bei freier W irtschaft 
eine Verschärfung des Wohnungsmangels durchaus nicht 
eine Verdichtung der Bevölkerung hervorruft, sondern es 
müssen umgekehrte Erscheinungen beobachtet werden. 
Nach dem vorläufigen Ergebnis der neuen Wohnungs
zählung sind in Dresden tausende von Haushaltungen 
m e h r vorhanden als Wohnungen und zwar haben die 
ersteren doppelt so schnell zugenommen als die letzteren. 
Darin liegt die Erklärung für die Wohnungsnot. Gegenüber 
diesem bedeutenden Fehlbeträge sei die Bautätigkeit der 
Jahre 1914 mit 1150 und 1925 mit voraussichtlich etwa 
1300 Wohnungen das äußerste gewesen, was mit den vor
handenen Mitteln in Dresden habe geleistet werden können, 
aber nicht entfert genügend. Die Darlehnsbedingungen er
möglichen eine Miete, die zwischen 15 und 50 v. H. über 
den Friedensmieten gleichartiger Altwohnungen liege.

Zum „ E n t w u r f  e i n e s  n e u e n  M i e t e r s c h u t z 
g e s e t z e s “ besprach Stadtbaudir. Dr. G u t ,  München, die 
wichtigen Abänderungen, die die Reichsregierung hinsicht
lich des Reichsmieterschutzgesetzes beabsichtigt. Die 
Tendenz des Entwurfs ist der Abbau der Wohnungszwangs
wirtschaft auch auf dem Gebiete des Mieterschutzes. Den 
zur Aufhebung von Mietverhältnissen bei Zahlungsverzug 
geplanten Gesetzesänderungen könne man aus Billigkeits- 
griinden die Zustimmung nicht versagen. Zur Ersatzraum
frage bei der Aufhebung von Mißverhältnissen stellte 
Redner sich auf den Standpunkt, daß die Räumung ohne 
Ersatzraumstellung bei mietwidrigem Verhalten des 
Mieters zuzustimmen sei, während sich beim Vorliegen 
anderer Voraussetzungen zum Teil unbillige Härten ergeben 
werden. Die größten Bedenken äußerte Redner zu den 
neuen Bestimmungen über den M i e t e r s c h u t z  b e i  
U n t e r m i e t v e r h ä l t n i s s e n ,  der in Zukunft so gut 
wie ganz fallen soll. Diese führen notwendig zur Obdach
losigkeit vieler Familien und Ehepaare, die heute noch in 
Untermiete wohnen. Endlich wandte Redner sich noch 
gegen die geplante weitgehende Sonderstellung der im 
Eigentum des Reichs oder Länder stehenden Gebäude. Be
denklich seien auch die Übergangsbestimmungen, nach

denen bereits gefällte Urteile und abgeschlossene Ver
gleiche, selbst wenn sie die Ersatzraumklausel enthalten, 
nach den neuen Bestimmungen behandelt werden müssen, 
wonach in der Regel ein Ersatzraum nicht gestellt werde.

Über die „ Z u k u n f t  d e r  W o h n u n g s w i r t 
s c h a f t “ führte Ob.-Reg.-Rat H o p p e ,  der Finanzreferent 
des sächs. Arbeits- und Wohlfahrtsministeriums für 
Wohnungs- und Siedlungswesen, aus: Durch das Finanz
ausgleichsgesetz, nach dem für den Wohnungsbau für die 
2 Jah re  bis 31. März 1928 jährlich mindestens 15 höchstens 
20 v. H. der Friedensmiete bereitzustellen seien, sei eine 
endgültige Behebung der Wohnungsnot durch ein auf lange 
Sicht aufzustellendes Wohnungsbauprogramm noch nicht 
möglich. Bei dem heutigen Stand der Baukosten und des 
Zinsfußes erfordere ein Neubau in freier W irtschaft etwa 
die 4,5fache Friedensmiete. Die Wohnungsbauabgabe werde 
man zweifellos solange nicht wieder aufheben können, bis 
die Wohnungsnot endgültig beseitigt sei. Das englische 
Wohnungsbauprogramm umspanne einen Zeitraum von 
15 Jahren. Der deutsche Wohnungspolitiker müsse be
rechtigt sein, ein Wohnungsbauprogramm auf 12 Jahre mit 
einer Wohnungsbauabgabe von mindestens 15 bis 20 v. II. 
der Friedensmiete in seine Rechnung zu stellen. Zur Frage 
der A u f w e r t u n g s s t e u e r  forderte Redner die Ab
lösung der. Aufwertungssteuer durch eine sozial gerechtere 
und wirtschaftlich günstiger wirkende Steuer, z. B. durch 
eine Besteuerung des reinen Bodenwertes. Zur Frage der 
M i e t z i n s b i l d u n g  hält Redner eine Steigerung der 
Miete über 100 v. H. hinaus im wesentlichen für unmöglich. 
Daß man in absehbarer Zeit in Deutschland 140 v. H. der 
Friedensmiete erreichen könne, hält er persönlich für aus
geschlossen. Eine Staffelung der Aufwertungssteuer nach 
der Höhe der Miete werde endgültig wahrscheinlich nicht 
vermieden werden können. Dadurch, daß dem Hauseigen
tümer in der Miete ein Betrag für Zinsendienst zu gewähren 
sei, durch den er für das im Grundstück angelegte eigene 
Kapital dieselbe Aufwertung und Verzinsung erhalte wie 
seine Hypothekengläubiger, seien seine berechtigten An
sprüche auf eine Rente aus dem Hause erfüllt.

Nachdem nunmehr die Wohnungsabgabe in ausreichen
der Höhe gesetzlich für ausreichende Dauer praktisch ge
sichert sei, müßten von jetzt ab die dem Wohnungsbau zu
fließenden Summen planmäßig so verwendet werden, daß 
die Wohnungswirtschaft des deutschen Volkes in grund
legend andere Bahnen gelenkt werde, sowie sie insbesondere 
aus England und Belgien bekannt seien. Die Forderung 
einer durchgreifenden Wohnungsreform dürfe jetzt bei Ver
wendung der Riesensummen nicht mehr vernachlässigt 
werden.

Zum Entwurf des neuen Mieterschutzgesetzes nahm die 
Versammlung folgende E n t s c h l i e ß u n g  an:

Die „Vereinigung Deutscher Wohnungsämter“ schließt 
sich in Bezug auf die Beurteilung des neuen Entwurfes zum 
Reichsmieterschutzgesetz der Stellungnahme des Deutschen 
Städtetages in allen wesentlichen Punkten an. Der Gesetz
entwurf enthält neben Bestimmungen, die ohne weiteres 
gutgeheißen werden können, auch solche, die auf die un
vermindert schwierige Lage des Wohnungsmarktes und da
mit auf die Interessen der Öffentlichkeit und weiter Kreise 
der Bevölkerung nicht genügend Rücksicht nehmen. 
Dieses gilt besonders für die Bestimmungen über die beab
sichtigte zukünftige Gestaltung des Mieterschutzes bei 
Untermietverhältnissen. Sollten diese ohne Milderung Ge
setz werden, so muß schon heute darauf hingewiesen werden, 
daß Ehepaare und Familien, die in Untermietwohnungen 
eine Unterkunft gefunden haben, in sehr großer Zahl mit 
Obdachlosigkeit rechnen müssen, ohne daß die Wohnungs
ämter in der Lage sein werden, sie unterzubringen.“

An die Vorträge schlossen sich die Führungen durch 
die Ausstellung, die bei allen Teilnehmern das regste Inter
esse fand, an.

Am Abend des 1. Tages waren die Teilnehmer Gäste 
der Stadt Dresden, bei welcher Gelegenheit Ob.-Bürgermstr. 
B 1 ü h e r eine bemerkenswerte Begrüßungsrede hielt. —

Wohnungsbau-Förderung oder -Verhinderung bzw. Bauverbot und W ohnungsnot?
u den interessanten Ausführungen des Hrn. 
Arch. M. Jahn, Dortmund, in seinem Artikel 
..Bauverbot und Wohnungsnot“ in Nr. 6 der 
Bauwirtschaftsbeilage bitte ich nochmals zu 
meinen Ausführungen in Nr. 26 „Bauwirtschaft“ 
einige erläuternde Ergänzungen geben zu 

dürfen. Besonders erfreulich ist, daß der Verfasser als 
größte heutige Forderung das Bauen von Wohnungen an

sieht. Es ist in der jetzigen Zeit ganz unerträglich, wenn 
Gesetze und Bestimmungen — es sei denn im äußersten 
Notfall — zur Verhinderung von Wohnungsbauten führen.

Hr. Jahn geht besonders auf das Verhältnis zwischen 
Baupolizei und Gemeindeverwaltung ein. Er betont mit 
Recht, daß die Baupolizei gewisse Mindestforderungen an 
Feuersicherheit, Zugänglichkeit auf fahrbarem ' Weg, 
Wasserversorgung usw. stellen müsse. Diese Forderungen
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werden wenigstens in Gr.-Berlin, fast immer erfüllt werden 
können’ weil "an fahrbaren, wenn auch nicht anbaufähigen 
Straßen kein Mangel ist. Da ferner m den meisten Ge
bieten Gr.-Berlins Anschlußmöghchkeit an Elektrizität, 
Gas, Trinkwasserleitung und Telephon (1euermeldung) voi- 
handen ist, bleibt eigentlich mp- die Abwasserfrage, die 
bei dem Sandboden der Mark im allgemeinen technisch au 
keine großen Schwierigkeiten stößt. Die Baupolizei wird 
daher nur sehr selten in die Lage kommen, von sich aus 
einen Bau wegen Nichterfüllung berechtigter polizeilichen 
Forderungen zu versagen. F a s t  i m m e r  w i r d  d a s  
o r t s s t a t  u t a r i s c h e  B a u v e r b o t d e r C. e m e 1 
d i e  U r s a c h e  d e r  b a u p o l i z e i l i c h e n  B a u y e r -

b "ßöi den6 Gründen für das Bauverbot handelt es sich 
nun tatsächlich in der Hauptsache um solche städtebau
licher und vor allem finanzieller Natur. Letztere waren, 
wie in meinem ersten Aufsatz näher ausgeführt ist zwar 
vor dem Kriege begründet, sind jetzt jedoch nur noch toi- 
mell aber nicht mehr innerlich berechtigt. Denn die 
kleinen finanziellen Vorteile der Gemeinden es darf nicht 
vergessen werden, daß auch ohne Anwendung des Bau
verbotes die Stadt berechtigt ist, die Straßenbaukosten 
usw., falls sie baut, bis zu 26 m Straßenbreite von den An
liegen restlos einzuziehen, ohne das Bauverbot ist^es nur 
unbequemer und kann auch hier und da zu W eiterungen 
bei eintretender Zahlungsunfähigkeit des Anliegers fühien —- 
werden durch große, in Zahlen allerdings nicht unmittel
bar auszudrückende Nachteile des Gesamt-Volkskörpei s 
(Wohnungsnot und ihre Folgen) mehr als reichlich auf- 
gewogen. Zudem trifft das Bauverbot überhaupt nur die 
W o h n u n g e n ,  bei allen anderen Bauten muß die 
Gemeinde auch ohne es auskommen.

Hr. Jahn führt nun an Hand der bestehenden Ge
setzesbestimmungen aus, daß die Baupolizei nicht genöt.gt 
sei, das Bauverbot der Gemeinde ungeprüft durchzusetzen. 
Ich bin in meinem Aufsatz auf diese Frage nicht ein- 
gegangen, weil sie für Berlin eigentlich nur theoretischer 
Natur ist. Der Träger der Baupolizei sind der Oberbürger
meister und nach ihm die Bezirksbürgermeister. Wenn 
auch die Leitung der Baupolizeiämter durch höhere. Bau
beamte objektiv und unter Betonung der rein baupolizei
lichen Gesichtspunkte erfolgt, so ist es doch undenkbar, 
daß der Oberbürgermeister als Träger der Baupolizei gegen 
sich selbst als Haupt der Gemeindeverwaltung bei der zu
ständigen Staatsbehörde Beschwerde einleg't. Ein solcher 
Konflikt müßte naturgemäß vom Oberbürgermeister selbst 
beigelegt werden und, da die das Ortsstatut handhabende 
städtische Bauverwaltung durch einen oder mehrerer Stadt
bauräte im Magistrat und ebensoviele Deputationen in der 
Stadtverordnetenversammlung vertreten ist, ist es natür
lich ausgeschlossen, daß die Baupolizei, die ja außerhalb 
der Selbstverwaltung rein beamtlieh organisiert ist, ihre 
etwaige abweichende Meinung durchsetzt.

Nach Lage der Sache bleibt daher für Berlin nichts 
anderes übrig, als auf die maßgebenden Faktoren, das heißt 
die Stadtbauräte einzuwirken, dahin, daß sie von einer 
Überschätzung der finanziellen Seite des Bauverbotes und 
von der Unterschätzung der ■ wohnungspolitischen Seite 
abgehen. Die Aussichten sind allerdings gering. Denn die 
Wohnlaubenverordnung, die ja eine grundsätzliche Aus
nahme vom Bauverbot darstellt, ist in letzter Zeit für Berlin 
sehr verschärft worden und die Handhabung der Aus
nahmegewährung vom Bauverbot im Einzelfalle nicht 
minder. S)ie finanziellen Ergebnisse des Bauverbotes er
scheinen eben in konkreten Zahlen, wenn es auch eine 
..Milchmädchenrechnung“ ist, während eine Bekämpfung 
der Wohnungsnot sich erst nach längerer Zeit und auch 
dann nur indirekt in der Steuerkraft auswirken kann.

Vielleicht -würde die Wiedereinführung der Kommunal
einkommensteuer das Interesse der Gemeinde an ihren 
seßhaften Bürgern neu erwecken; diese Steuer war vor 
dem Kriege ein äußerst wirksames Gegengewicht gegen

das ortsstatularische Bauverbot: denn Niemand ließ o-ern 
einen mehr oder weniger kräftigen Steuerzahler in "den 
Nachbarort ziehen. Selbst nach der Schaffung von Gr-
Berlin würde, falls die Kommunal-Einkommensteuer be 
stände, für den Bauherrn ein Druckmittel gegen das Bau 
verbot dadurch gegeben sein, daß er eine Viertelstunde 
Bahnfahrt weiter hinaus in den Nachbarkreis ziehen könnte.

Zur Zeit bleibt dem bauenden Publikum Berlins bei An
wendung des Bauverbotes nur der Rechstweg an die Auf
sichtsbehörden (Oberpräsident), der aber so gut wie aus
sichtslos ist. da bisher wenigstens die finanziellen An
sprüche der Gemeinde als schwerwiegender angesehen 
worden sind als die Interessen der Allgemeinheit (Woh
nungsnot); das ist wohl dadurch zu erklären, daß erstere 
gesetzlich und juristisch greifbar sind, letztere nicht. 
Zudem richten sich die Beschwerden irrtümlich meist 
gegen die Baupolizei und können dann, da diese gesetzlich 
richtig gehandelt hat. abgewiesen werden, ohne daß in die 
sachliche Prüfung, ob das ortsstatutarische Bauverbot eine 
unzulässige Härte bedeutet, überhaupt eingetreten wird.

Als Radikalmittel bliebe nur eine einstmalige Milderung 
des § 12 des Fluchtliniengesetzes, auf dem das orts
statutarische Bauverbot beruht. Hiergegen würde sich 
allerdings — auch aus anderen Gründen — ein starker 
Widerstand der Gemeinden erheben. Da aber die Her
stellung der Straßen auf alleinige Kosten der Anlieger in
folge der, mit der neuen Bauordnung Berlins demnächst ein
tretenden, starken „Herabzonung“ kaum auf die Dauer 
haltbar sein wird, zumal schon jetzt die' Straßenbaukosten 
in Außenbezirken an W ohnstraßen manchmal höher er
rechnet werden als der Grund stückwert und beispielsweise 
der W ert eines Einfamilienhauses zusammen (!), ist es denk
bar. daß der Gesetzgeber im neuen Städtebaugesetz an eine 
Milderung des ortsstatut. Bauverbotes herangeht, ist doch für 
„Kleinwohnungen“ schon eine gewisse Erleichterung hin
sichtlich der Straßenbaukosten im Entwurf vorgesehen, die 
aber auch auf die „Mittelwohnungen“ ausgedehnt werden 
müßte. Eine grundsätzliche Verteilung der Kosten auf 
Anlieger und Allgemeinheit (d. h. S tadt) würde das Bauen 
von Wohnungen sehr erleichtern.

Zum Schluß sei nochmals betont, daß in keiner Weise 
dem „wilden Bauen“ das W ort geredet werden soll; leider 
geben auch hierin heute noch Siedlungsgesellschaften mit 
städtischer Beihilfe und selbst solche die praktisch in 
Händen der Stadt sind und daher das ortsstatutarische 
Bauverbot nicht zu fürchten haben, ein schlechtes Beispiel, 
in dem sie Gelände bebauen, das erst noch durch Straßen 
aufgeschlossen werden muß.

Es soll nun das Bauen von Wohnungen auch für die 
private Bauwirtschaft soweit irgend möglich erleich
tert werden. Das geschieht aber nicht, wenn das orts- 

' statutarische Bauverbot zur Durchsetzung von finanziellen 
Forderungen gewohnheitsmäßig an solchen Straßen benutzt 
wird, die Jedermann für fertiggestellt hält, an denen auch 
jahrelang ungestört gebaut werden durfte, denen aber 
noch irgend etwas fehlt, um nach heutiger Auslegung ge
setzlich als „anbaufähig“ zu gelten. Zum mindesten tritt 
durch die langwierigen Verhandlungen über die Ausnahme 
vom Bauverbot eine Verzögerung um mehrere Monate ein, 
sehr häufig eine endgültige Bauverhinderung. Auch bei 
einer Verzögerung kann die Baupolizei, selbst bei aus
sichtsreichem Stande der Verhandlungen, entgegen der 
Ansicht des bauenden Publikums nicht durch eine „vor
läufige Bauerlaubnis“ helfen, da  diese durch ministerielle 
Anweisung ausdrücklich verboten ist; sie würde ja auch 
praktisch zu einer Umgebung des ortsstatutarischen Bau
verbotes führen.

Nach obigen Ausführungen kann das Problem „Bau
verbot und W ohnungsnot“ in Berlin keineswegs durch die 
Baupolizei, sondern nur durch die berufenen Stellen der 
städtischen Bau-Verwaltung, die die gesetzlichen Macht
mittel in Händen haben, gelöst werden. — Z.

Die Härteklauseln des
Von Arch. Reg.-Baumeister a.

as Aufwertungsgesetz enthält Härteklauseln, 
die dazu dienen sollen, wirtschaftliche Schä
digungen der Schuldner bei Aufwertung von 
Hypotheken zu mildern oder abzuwenden.
So notwendig  ̂ diese Gesetzbestimmungen 
auch sind, so sind sie doch nicht dazu an

getan, die Überzeugung von der absoluten Gerechtigkeit 
des Gesetzes zu stärken. Man kann es wohl verstellen 
daß die gesetzgebende Körperschaft es vermeiden wollte’ 
den Schuldner, der durch die Entwicklung der deutschen '
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Aufwertungsgesetzes.
I>. Ernst R u n g e ,  Berlin.
Wirtschaft, infolge des Krieges, der Revolution und der 
Inflation in seiner Existenz schon geschädigt ist, noch 
durch die Aufwertung von Hypotheken zu benachteiligen. 
Es gibt viele Fälle, bei denen zweifellos eine Aufwertung 
alter Forderungen in Höhe von 25 v. H. ruinös wirken 
kann. Da ist es wohl zu verstellen, wenn das Gesetz vor
sieht. daß in diesen Fällen die Aufwertung herabgesetzt 
bzw. nicht vorgenommen werden soll. Trotzdem bedeutet 
diese im Interesse des Schuldners zu begrüßende Be
stimmung wiederum eine Schädigung1 des Gläubigers, der
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unter Umständen ebenfalls durch die wirtschaftliche Ent
wicklung benachteiligt, worden ist, Es ist also ein Kom
promiß peschaffen, das, nachdem das Gesetz in der vor
liegenden Form angenommen worden ist, wohl notwendig 
war. jedoch nicht nur Unzufriedenheit und Mißstimmung 
gegen das Gesetz erzeugen wird, sondern auch Anlaß 
geben wird zu einem Rattenkönig von Prozessen.

In der allgemeinen Härteklausel ist z. B. vorgesehen, 
daß der Schuldner ganz allgemein eine Ermäßigung der 
Aufwertung verlangen kann, wenn die Aufwertung mit 
25 v. H. zu einer groben Unbilligkeit und zu einem Ruin, 
seiner wirtschaftlichen Lage führen würde. In • allen 
diesen Fällen kann der Schuldner eine Herabsetzung bis 
zu 10 v. H. der ursprünglichen Forderung verlangen.

Es ist mit Sicherheit zu erwarten, daß der Gläubiger 
sich in allen solchen Fällen mit Händen und Füßen gegen 
eine Herabsetzung der Aufwertung sträuben wird. Da 
die Herabsetzung von der Aufwertungsstelle vorgenommen 
wird, ist mit langwierigen Streitigkeiten zu rechnen 
Streitigkeiten, die große Teile des Grundbesitzes noch 
auf Monate, ja. vielleicht, auf Jahre hinaus in Unsicher
heit halten werden. In allen solchen Fällen, wo sich 
Streitigkeiten über lange Zeit hinausziehen, wird es für 
den Eigentümer des strittigen Grundstücks auch un
möglich sein, eine neue Hypohek aufzunehmen, die nach 
den Bestimmungen des Aufwertungsgesetzes die Höhe der 
aufgewerteten 1. Hypothek haben kann.

Schon die Bestimmung, daß eine Herabsetzung dann 
vorgenommen werden muß. wenn eine „grobe“ Unbillig
keit vorliegt, und die Bestimmung, daß nur durch die 
Herabsetzung der Aufwertung diese grobe Unbilligkeit 
abgewendet werden kann, wird zu langwierigen Streitig
keiten führen, da die Auffassungen sowohl des Schuldners 
als auch des Gläubigers in allen solchen Fällen von vorn
herein vollständig auseinander gehen werden. Die Be
stimmung des Gesetzes ist mithin zu zweideutig und die 
Grenzen derselben sind so undeutlich gezogen, daß eine 
einwandfreie Lösung kaum möglich erscheint.

Wenn z. B. ein Schuldner deswegen Herabsetzung 
der Aufwertung verlangt, weil durch die wirtschaftliche 
Entwicklung infolge des Versailler Diktats, oder infolge 
der Entwicklung der Zollverhältnisse seine Existenz be
droht oder vernichtet ist. so ist in seinem Sinne gesprochen 
eine Herabsetzung zweifellos richtig. Da aber die Herab
setzung gleichzeitig eine Schädigung des Gläubigers be
deutet, ist zu überlegen, ob die vorliegende Form der 
Aufwertung an sich überhaupt richtig war.

Die Entwertung der Hypotheken ist. das kann nicht 
bestritten werden, zweifellos eine ..gemeinwirtschaftliche“ 
Frage. Wenn also durch die Entwicklung der allge
meinen W irtschaft ein Teil des Volkes geschädigt worden 
ist, so kann man nicht verlangen, daß ein anderer Teil 
des Volkes die Lasten allein trägt. Eine Aufwertung im 
gemeinwirtschaftlichen Sinne, d. h. in dem Sinne, daß die 
Hauszinssteuer soweit ausgebaut worden wäre, daß sie 
etwa 80 v. H. des vor dem 1. Januar 1918 vorhanden 
gewesenen Hypothekenzinsendienstes betrug, und daß der 
S taat diese Hauszinssteuer benutzte, um von sich aus die 
in eine Staatsschuld umgewandelten Hypotheken zu ver
zinsen, wäre zweifellos ein Weg gewesen, um alle Un
gerechtigkeiten und alle Schädigungen sowohl der Gläu
biger als auch der Schuldner zu vermeiden. Gerade die

Härten, die in der Anwendung der Härteklausel liegen, 
wären beseitigt worden. Doch das nur als theoretische 
Bemerkung nebenbei! —

Auch bei der rückwirkenden Aufwertung bereits ge
löschter Hypotheken kann die Härteklausel angewendet 
werden, wenn die Aufwertung mit Rücksicht auf Ver
mögensverluste, die der Schuldner durch den W ährungs
verfall erlitten hat, eine unbillige Härte bedeuten würde. 
Wenn bereits gelöschte Hypotheken rückwirkend auf
gewertet werden sollen, so kann mit Rücksicht auf die 
wirtschaftliche Lage des Schuldners von einer Rück
wirkung abgesehen werden. Das Gesetz nimmt also Rück
sicht auf die wirtschaftliche Lage des Schuldners, trotz
dem diese Rücksicht auf der anderen Seite eine Härte 
gegen den Gläubiger bedeuten würde. Auch hier ward 
es infolge der verschiedenen Auffassungen auf seiten des 
Gläubigers und des Schuldners zu zahllosen Streitigkeiten 
kommen, die. an sich langwierig, durch die große Zahl 
der Streitigkeiten sich ebenfalls auf Monate und Jahre 
erstrecken werden.

Eine ganz besonders krasse Folge der Härteklausel, 
die für das Rechtsempfinden großer Teile des Volkes 
besonders drückend sind, liegt in folgender Bestimmung:

Wenn ein Hauseigentümer während der Inflation sein 
Haus „lastenfrei“ verkauft hat. so findet keine rück
wirkende Aufwertung der bereits gelöschten Hypotheken 
statt, da der jetzige Besitzer sich auf den öffentlichen 
Glauben des Grundbuches berufen und eine rückwirkende 
Aufwertung ablehnen kann. Diese Fälle werden insbe
sondere in Großstädten sehr zahlreich sein. Allein in 
Berlin rechnet man. daß etwa 20 000 Grundstücke in der 
Inflationszeit für einen Bruchteil des Friedenswertes ver
kauft worden sind. In sehr vielen Fällen sind solche 
Häuser lastenfrei verkauft worden. — In allen diesen 
Fällen gehen die Gläubiger ihrer Hypotheken verlustig. 
Sie haben jedoch das Recht, sich an die früheren Eigen
tümer zu halten und von diesen den Aufwertungsbetrag 
zu verlangen. Hier setzt die erweiterte Härteklausel ein.

In den meisten Fällen haben die Eigentümer ihre 
Grundstücke, wie gesagt, nicht für einen angemessenen 
Preis verkauft, sondern für eine Summe, die in den 
meisten Fällen nur einen Bruchteil der auf Grund der 
rückwirkenden Aufwertung fälligen Summe beträgt. Mit 
Rücksicht hierauf kann der ehemalige Eigentümer das 
Verlangen auf persönliche Haltbarmachung durch die 
Gläubiger ablehnen.

In allen diesen Fällen wird also ebenfalls der Gläu
biger leer ausgehen. Auch liier muß gesagt werden, daß 
die Härteklausel wohl notwendig war. nachdem das Ge
setz in der vorliegenden Form angenommen ist: trotzdem 
bedeutet sie aber eine sehr große Härte gegen die ehe
maligen Hypothekengläubiger.

Wenn auch selten ein Gesetz gegeben wird, das allen 
Wünschen gerecht wird, so muß man sich doch fragen 
ob die Auswirkungen gerade der Härteklausel nicht dazu 
zwingen, später einmal Änderungen des Gesetzes vorzu
nehmen, zumal eine Revision des Gesetzes zweifellos not
wendig wird, da auch die Bestimmungen über die Rück
zahlung aufgewerteter Hypotheken zu einer wirtschaft
lichen Katastrophe führen müssen, wenn nicht mit Unter 
Stützung des Staates Maßnahmen zur Schaffung von Real
krediten getroffen werden. —

Wirtschaftliche Folgen der neuen Bauklasseneinteilung in Berlin.
(Wertminderung des Bauplatzes durch Herabzonung.)

Von Arch. Reg.-Baumeister a. D. Ernst R u n g e ,  Berlin.
in großer Teil der Berliner Haus- und Grund
besitzer wird sich über die wirtschaftlichen 
Schädigungen, die durch die neue Bauklassen
einteilung und durch die damit verbundene 
Herabzonung hervorgerufen werden, noch

 1 nicht klar sein. An Hand eines schematischen
Beispiels soll versucht werden, zahlenmäßig den Schaden 
festzustellen, den ein Grundbesitzer erleidet, auf dessen 
Grundstück ehemals z. B. Gebäude mit Erdgeschoß und 
3 Obergeschossen errichtet werden konnten, während 
nach der neuen Bauklasseneinteilung nur ein Erdgeschoß 
und 2 Obergeschosse gestattet sind. Es soll nicht einmal 
berücksichtigt werden, daß zugleich mit der Verminderung 
der Geschoßzahl auch eine Verminderung der bebaubaren 
Fläche Hand in Hand geht. Der durch die geringere Be
baubarkeit des Geländes hervorgerufene Schaden soll 
infolgedessen nicht veranschlagt werden:

F a l l  1. Ein Gebäude liabe eine bebaute Fläche von 
rund 660 <im. Im Erdgeschoß und in 2 Obergeschossen 
mögen insgesamt 3 • 16 =: 48 Wohnungen zu je 4 Zimmern

liegen. Die Baukosten für ein derartiges Gebäude be
tragen etwa 255 000 M.

An Hauszinssteuerhvpotbeken erhält man im <nin- 
stigsten Falle 12.8c00 =  rd. 102 000 M. Von den Mietern 
erhält man. wenn man den in Groß-Berlin üblichen Bau
zuschuß von 1000 M. für das Zimmer zugrundelevt einen 
Bauzuschuß von 48 • 1000 =  48 000 M., der Bauherr hat so
mit noch 105 000 M. aufzutreiben.

An Mieten können erzielt werden für das Zimmer 
500 M., d. h. für 48 Zimmer 24 000 M., davon gehen ab: 
rd. 20 v. H. Unkosten für Steuern, Reparaturen Ver

waltung usw. mit . . .   48OO M
E auszinssteuerhvpothek günstigenfalls 3 v. H von

102000 M................... .....  . ! ............  3060
Zinsen günstigenfalls 11 v. H. von 106000 M. ! I I 11550 ”

d. h. insgesamt 19410 M.
es verbleibt mithin ein Überschuß von 24 000 — 19 410 
=  4590 M.

Dieser Überschuß von 4590 M. ist die Verzinsung des 
Baustellenwertes. Bei einer Überbauung von */,0 ergibt

21. Oktober 1925.



*» w  r -sM lenpoSe ™n '>„ je 5» „  Grunde, so ergibt sich
« Ä i X n w e r t  von 44,000 M. Eine VMMmung von  
4590 M « r  44 OM M steh rd. 1 , G[l|]ld„ łch e ,

n ä m lic h »  -  » « e  bei W s c h o ß  und 8 Obergeschossen
320 000 M. Baukosten vf sch^in̂ A c4 zimmer enthält,

Man erhält, wenn das Getaude 6 4 ™  szinssteuer 
d h 16 Wohnungen zu 4 ¿1®1“ler nnn M g au.
136 000 M. «n Zuschüssen der Mieter 64 000 M.,
herr hat älso 120 000 M. “ ele J aT0„
bei 500 M. für 1 Zimmer 32 000 M. Detragen
w ürden abgehen: g^00 jj

an Zinsen*für^13600^ M. Haiiszinssteuerhyp'othek 4080 „
11 v H. Zinsen von 120000 M. selbstaufgebrachtem  m Q 0  ^

Kapltal ■ • •jii-ggegamt Unkogten und"ZinserT23680 M.

Mithin is t der Ü berschuß 32 000 — 23 680 =  8320 M. 

S it  30 2200 =  44OOO M. =  10.1 v.H, angenommen. Eine 

Literatur.
D as deutsche G roßhandw erk  und seine B eitragspflicht 

zur Industrie und H andelskam m er. U nter d iesem  & » 1 i s t  
im A rchiv für H andw erksw irtschaft (V erlag des D eutschen  
H andw erks- und G ew erbekam m ertags A ltred  G eorgi, H an  
S S r T  K alenberger Str. 47), von E  B ouveret S ynd .ku  
der H andw erkskam m er-N ebenstelle , F ra n k fu rt  a M. eine 
A bhandlung erschienen. Diese F rag e , die sehon lange  das 
Handw erk bew egt, is t hier einer e ingehenden  E rö rte ru n g  
unterzogen w orden u n ter B ezugnahm e auf d ie  
liehe E n tw ick lung  u n d  den technischen  I  o r tsc h r it t  die 
n ich t ohne Einfluß auf das H andw erk  gew esen  sind. E ine
Reihe von w ichtigen E ntscheidungen  aus der m odernen
R echtssprechung sind angeführt. Die_ S ch u ft, d ie  als
4. H eft des A rchivs erschienen ist, is t eine au sg eze ichnete  
Handhabe für die E n tscheidung  der F rag e : U n te rs teh t ein 
Betrieb der Handels- oder H andw erkskam m er i —  

Tagungen bauwirtschaftlicher Verbände.
Der Innungs-Verband Deutscher Baugewerksm eister 

ve ran sta lte t einen D e l e g i e r t e n t a g  a m  21. O ktober 
1925. U. a. w erden R efera te  g eh alten  ü b er: Gebuhrenorcl- 
nungsangelegenheiten. R eferen t: H err J u r t h  (B ran d en 
burg). Die S te llung  des au sfü h ren d en  U n te rn eh m ers zu 
seinem  A uftraggeber. R eferen t: H err K r e t z  s c h m  a i  
(Leipzig). Die G enehm igungspflich t fü r das B augew erbe 
und die R egelung d er B aum eister-B erufsbezeichnung. R efe
rent: H err B ö g e  (Hamburg). B ehandelt w erd en  a u ß e r
dem: Bauschulf ragen. —

Normung.
Eine Vereinheitlichung der techn. Vorschriften für 

Grundstücksentwässerungsanlagen wird zur Zeit von der 
„Vereinigung der Techn. Oberbeamten deutscher Städte 
zusammen mit dem „Normenausschuß der deutschen 
Industrie“ betrieben. In den meisten Städten bestehen 
hierzu Polizeiverordnungen verschiedener Art. Es ist ein 
Arbeitsausschuß gebildet, in dem 6 Vertreter der genannten 
Vereinigung, 3 des „Reichsverbandes im Installations- und 
Klempnergewerbe“, 3 des „Reichsverbandes des Tiefbau
gewerbes“, 1 des Normenausschusses sitzen. Die Leitung 
der Vorarbeiten liegt in den Händen des Stadtbaurats 
Dr.-Ing. S c h u b e r t ,  Gotha.

Dieselben Bestrebungen hat schon um die Wende des 
Jahrhunderts der „VerbandDeutscherArch.u. Ing.-Vereine“ 
verfolgt. Es wurden unter Zuziehung breiter Interessenten- 
keise Normalien für Abfhißleitungen in Eisen, Steinzeug 
und Blei aufgestellt, die allerdings z. T. Widerspruch be- 
gegneten und 1904 revidiert wurden. Das preuß. Ministe
rium für öffentliche Arbeiten hat auch diese nicht aner
kannt, sondern hat eigene Normalien für Staatsbauten auf
gestellt. So ist die damals schon angestrebte Vereinheit
lichung nicht erreicht worden. Ebenso hat der Verband 
1904 technische Vorschriften in Form eines Ortsstatutes 
aufgestellt, die vielfach Verwendung finden. Vorarbeiten 
liegen also bereits vor. — Fr. E.

Geldwirtschaft.
Die neuen Anmeldefristen in Aufwertungssachen. Das

neue Aufwertungsgesetz enthält folgende Fristbestim- 
raungen: I. Anträge auf Herabsetzung des Aufwertungs
betrags bei Hypotheken sind zu stellen bis 1. April 1926.
2. Für Anträge auf Herauf- oder Herabsetzung des Auf
wertungsbetrags bei persönlichen Forderungen ist der 
1. April 1926 bestimmt. 3. Anträge auf Aufwertung

60

V erz in su n g  v o n  44 000 M. mit 8320 M. beträgt 189 v H 
Das Kapital v o n  44 000 M. verzinst sich mithin mit 18 9 v V

W ährend sich also bei einer 3 geschossigen Bauweise 
(Erdgeschoß und 2 Obergeschosse) der Baustellenwert mit 
rd. 10 v.H. verzinst, verzinst sich der Baustellenwert bei 
viergeschossiger Bauweise (Erdgeschoß und 3 Ober
geschosse), 2 mal so hoch, d. h„ durch die Herabzomina- 
von 4 auf 3 geschossiger Bauweise wird der Baustellenwert 
auf % seines ursprünglichen Wertes herabgedrückt.

Besonders schmerzlich wird dieser Verlust durch die 
Tatsache, daß u. a. seit Jahrzehnten Steuern gezahlt worden 
sind, denen der Baustellenwert bei 4 geschossiger Bauweise
zugrundegelegt worden ist.

Wir sehen, daß schon bei einer geringen Herabzonung 
der Wert, des Grund und Bodens auf die Hälfte seines 
früheren W ertes und bei stärkerer Herabzonung noch weiter 
herabgedrückt wird. Noch schlimmer wird es, wenn Gebiete, 
für die ehemals 4 und 5 geschossige Bauweise bei der 5/10 
Überbauung erlaubt war, heute auf Bauklasse 1. d. h. Vio 
Überbauung (Erdgeschoß und Obergeschoß) und offene Bau
weise ohne Nebengebäude herabgezont werden. In solchen 
Fällen übersteigen die in den letzten 10 Jahren gezahlten 
Steuern den heutigen W ert u. U. um ein Mehrfaches.

bereits zurückbezahlter Hypotheken kraft gesetzlicher 
Rückwirkung oder auf Grund des Vorbehalts der Rechte 
bei der seinerzeitigen Rückzahlung sind zu stellen bis 
1. Januar 1926. 4. Anträge des Schuldners auf Rück
zahlung des Aufwertungsbetrags in Teilbeträgen sind zu 
stellen bis 1. Januar 1927. 5. Anträge des Gläubigers
auf vorzeitige Rückzahlung des Aufwertungsbetrags, 
Antiäge auf Herabsetzung der Aufwertung von Schuld
verschreibungen öffentlicher Körperschaften sind bis 
1. April 1926 einzureichen. 6. Für Anträge auf Herab
setzung des Aufwertungsbetrags bei Industrie-Obli
gationen ist der 1. April 1926 bestimmt. 7. Die Auf
forderung der Schuldner von Industrie-Obligationen zur 
Anmeldung des Altbesitzes hatte bis 30. September 1925 
zu erfolgen. 8. Anfechtungsfrist des aufwertungsberech
tigten Gläubigers einer bereits gelöschten oder übertragenen 
Hypothek gegen Verfügung, die der Grundstückseigen
tümer seit dem 1. Januar 1925 getroffen bat in der Ab
sicht, die Eintragung des aufgewerteten Rechtes an der bis 
herigeri Rangstelle zu vereiteln, ist der 31. Oktober 1925.
9. Anträge auf Aufteilung einer inzwischen eingetragenen 
Gesamthypothek zwecks Voranstellung des Aufwertungs- 
rechts zii stellen bis 1. Januar 1926. —

Dr. jur. K u r z ,  Stuttgart.
Gewerblicher Rechtsschutz.

Internationale Konferenz für gewerblichen Rechtsschutz.
Demnächst tr itt im Haag eine internationale Konferenz 
zusammen, um die zwischenstaatlichen Verträge über g e 
w e r b l i c h e n  R e c h t s s c h u t z ,  über internationale 
Registrierung von F a b r i k -  und H a n d e l s  mar  K e n 
sowie zur Unterdrückung falscher H e r k u n f t s a n 
g a b e n  a u f  W a r e  n einer erneuten Revision zu un'f1‘ 
ziehen, wie solche zuletzt in Washington 19 11  stattgefunc en 
hat. Dem Hauptabkommen über gewerblichen Kecn »- 
schütz, umfassend Erfindungspatente, Gebrauchs- um 
Geschmacksmuster, Fabrik- und Handelsmarken. Hane & 
namen, Herkunftsbezeichnungen und unlauteren e 
bewert), gehören z. Zt. über 30 Länder an, gegenüber ~  .
1. Januar 1914. Deutschland ist an allen drei Abkomn'®1r 
beteiligt, nachdem es gemäß Gesetz vom 21. Marz - 
auch demjenigen betr. die Unterdrückung falscher 
kunftsbezeichnungen auf W aren beigetreten ist.

Die Konferenz wird einen sehr umfangreichen Aroens- 
stoff zu bewältigen haben. Unter anderem wird e 
darum handeln, den lästigen Ausführungszwang tur rd  
tonte einzuschränken, den Schutz auf n'fel.n.a ! 5 . .  
Messen und Ausstellungen zu regeln, die Möglichkeit
internationalen Hinterlegung von Geschmacksmustern ew 
zufUhren u. a. m. Der deutschen Delegation W1™, 
aussichtlieh der deutsche Gesandte im H a a g  ang ? 
ferner der Präsident des Reichspatentamts v. Speo i ; 
fessor Dr. Osterrieth und Ministerialrat K l a u e r .  _

Inhalt: W ohnungs- und Siedlungsfragen. — Die ^J^unft
Tagung für w irtschaftliches Bauen. (Schluß.) „
d e r  W ohnungs W irtschaft. — W ohnungsbau-Forderung u iirte- 
liinderung bzw. Bauverbot und W ohnungsnot. FoDen
k l a u s e i n  d e s  Aufw ertungsgesetzes. — W irtschaft —
d e r  n e u e n  B auklasseneinteilung in Berlin. ‘ n eld-
Tagungen b auw irtschaftlicher Verbände. Noim g. 
W i r t s c h a f t .  — G ew erblicher R e c h t s s c h u t z    _
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